
um 15 Minuten verschoben. Wir treffen uns um 17.05 Uhr pünkt
lich in diesem Saal.

(Unterbrechung der Sitzung)

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 15 auf:

Antrag der Fraktion CDU/DA, betreffend Verordnung zum 
Gesetz zur Entflechtung des Handels in den Kommunen 
vom 6. Juli 1990
(Drucksache Nr. 209)

Ich bitte den Vertreter der Fraktion CDU/DA, Frau Abgeord
nete Martini zum Berge, das Wort zur Begründung zu neh
men.

Frau Martini zum Berge für die Fraktion CDU/DA:

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Mit 
der Gesetzesinitiative zur Entflechtung des Handels vom 6.7. 
1990 war beabsichtigt, den Kommunen ein Instrument in die 
Hand zu geben, das sie in die Lage versetzt, recht schnell einen 
gesunden Wettbewerb im Handel zu organisieren und damit das 
Angebot für unsere Bevölkerung reichhaltiger zu gestalten und 
den Preistreibern, besonders im grenzfernen Raum und in länd
lichen Gebieten, entgegenzuwirken.

Aber das Gesetz konnte nicht so schnell greifen, da die Kom
munen angewiesen wurden, eine Verordnung zum Gesetz, die 

am 25.7.1990 in Kraft gesetzt wurde, abzuwarten. Für den Erlaß 
einer solchen Verordnung wäre im Gesetz eine Ermächtigung, 
die den Inhalt, den Zweck und den Umfang regelt, erforderlich 
gewesen. Diese lag nicht vor. Die Verordnung vom 25.7. 1990 ist 
lediglich eine überarbeitete Fassung des Entwurfs einer Verord
nung des Ministeriums für Handel und Tourismus aus dem Mo
nat Juni, mit dem unsere Gesetzesinitiative vom 5.6. überflüssig 
gemacht werden sollte.

Mit der erlassenen Verordnung vom 25. 7.1990 haben die Stadt
räte und Landratsämter ein Dokument erhalten, das das Gesetz 
teilweise unwirksam macht bzw. ihm entgegenwirkt. Dazu eini
ge Beispiele.

Erstens. Der Paragraph 1 des Gesetzes legt fest, daß die Ent
scheidungen entsprechend Paragraph 8 Absatz 1 des Treuhand
gesetzes unter mitbestimmender Hinzuziehung der Landräte 
bzw. Oberbürgermeister nach Konsultation mit den Bürgermei
stern, in deren Verwaltungsbereich sich die Handelsobjekte be
finden, zu entflechten sind.

In der Verordnung hingegen werden im Paragraph 3 Absatz 2
•eitere Mitwirkende bindend vorgeschrieben, wie die Landes

verbände des Handels, die Gewerkschaften und die Betriebsräte. 
Das hat zur Folge, daß die Entflechtung - und darin sind wir uns 
mit den Stadträten und Landratsämtern einig - unnötig kompli
ziert und in die Länge gezogen wird.

Zweitens. Im Paragraph 1 Absatz 1 des Gesetzes ist eindeutig 
ausgesagt, daß alle Handelseinrichtungen, die sich im Sinne des 
Paragraphen 8 Absatz 1 des Treuhandgesetzes in Volkseigentum 
befinden, auszuschreiben sind, also auch die Objekte, die über 
ein Miet- oder Pachtverhältnis in volkseigenen Wohnungs
grundstücken genutzt und bewirtschaftet werden.

Die Verordnung Paragraph 1 Absatz 2 besagt dagegen, daß 
eben diese von der Ausschreibung ausgenommen sind.

Drittens. Laut Paragraph 2 Absatz 5 und Paragraph 4 Absatz 6 
sind geltende Rechtsvorschriften zu beachten, ohne diese näher 
zu benennen.

Viertens. Im Paragraph 2 Absatz 2 wird bestimmt, daß beim 
Verkauf von Objekten, an denen sich andere Unternehmen be
reits beteiligt haben, vor dem Verkauf die Zustimmung dieser 
Unternehmen eingeholt werden muß. Das bedeutet, daß ein 
Partner mit angenommen nur lOprozentiger Beteiligung bereits 
den Verkauf eines Objektes verhindern kann.

Fünftens. Im Paragraph 2 Absatz 6 ist vorgesehen, neben den 
Regelungen zum Anlagevermögen zwischen der Treuhandak
tiengesellschaft als Verkäufer und dem Käufer auch Vereinbar
ungen über andere Vermögensteile, wie z. B. Warenbestände, zu 
treffen. Es ist hier offengelassen worden, wie bei Nichteinigung 
weiter zu verfahren ist.

Sechstens. In der Verordnung Paragraph 3 Absatz 4 wurde ei
ne weitergehende Auflage formuliert, die die Kommunen ver
pflichtet, die Ausschreibungen und Verkäufe auf der Grundlage 
regionaler Konzepte durchzuführen.

Siebentens. Der Paragraph 4 Absatz 4 der Verordnung legt 
fest, daß bei Übergang eines Objektes des Handels bzw. einer 
Gaststätte auf einen anderen Inhaber für bestehende Arbeits
und Ausbildungsverhältnisse sowie Arbeitsbedingungen der Pa
ragraph 59 des Arbeitsgesetzbuches in der Fassung der Ergän
zung und Änderung des Arbeitsgesetzbuches vom 22.6.1990 an
zuwenden ist. Dort sind jedoch Arbeitsrechtsverhältnisse, nicht 
aber Arbeitsbedingungen geregelt.

Achtens. Im Paragraph 4 Abs. 5 der Verordnung wird festge
legt, daß soziale Ausgleichsmaßnahmen aus dem Verkaufserlös 
bei erforderlichem Abbau von Arbeitsplätzen zu finanzieren 
sind. Für diese Festlegung fehlen noch gesetzliche Grundlagen.

Neuntens. Im Gesetz zur Entflechtung des Handels - §3 - 
wurde formuliert: Bei der Vergabe darf kein Unternehmen eine 
marktbeherrschende Position erreichen, wobei 25 % Marktantei
le nicht überschritten werden sollten. Es wurde damit nicht be
absichtigt, grundsätzlich HO und Konsum 25 % Marktanteile zu 
sichern und nur darüber hinaus zu entflechten. Außerdem: Die 
Formulierung 25% der Marktanteile im Gesetz steht unseres 
Erachtens im Widerspruch zur Formulierung: 25% Gesamtum
satz der jeweiligen Warenhauptgruppe, wie das in der Verord
nung § 1 Abs. 1 im letzten Satz steht.

Zehntens. Die Verordnung behandelt nicht die Entflechtung 
der Großhandelsbetriebe und der Gaststätten, obgleich dies im 
Gesetzestext eindeutig gefordert ist.

Elftens. Die Verordnung regelt nicht den dringend notwendi
gen Modus zur Ausschreibung, welches der eigentliche Inhalt 
der Verordnung hätte sein müssen, sondern verweist darauf, daß 
die Treuhandanstalt das zu regeln hätte, was zu weiterem Zeit
verzug zwangsläufig führte.

Meine Damen und Herren! Wir alle tragen eine Mitverantwor
tung für die Wirksamkeit der von uns beschlossenen Gesetze vor 
Ort. Wenn die Stadträte und Landratsämter die hier zur Rede 
stehende Verordnung nach dem Buchstaben ausführen, bege
hen sie zwangsläufig eine Beugung des bei uns erlassenen Ge
setzes zur Entflechtung des Handels. Daher bitte ich Sie, der 
Aufhebung der Verordnung zuzustimmen.

(Beifall bei CDU/DA)

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Gottschall:

Meine Damen und Herren! Wortmeldungen hierzu liegen dem 
Präsididium nicht vor. Moment bitte. Zunächst ein Geschäfts
ordnungsantrag.

Gutzeit (SPD):

Nach der Empfehlung des Präsidiums ist eine Überweisung 
nicht empfohlen worden. Wir beantragen hiermit die Überwei
sung an den Rechtsausschuß und an den Ausschuß für Handel 
und Tourismus. Begründung: Wie Sie von der Einbringerin hör
ten, ist es eine ziemlich diffizile Angelegenheit, um die es geht. 
Ich glaube nicht, daß die Abgeordneten die Argumente, die hier 
vorgebracht wurden, so schnell prüfen können. Daher beantra
gen wir die Überweisung in die genannten Ausschüsse.

(Dr. Gottschall: Herr Gutzeit! Handel und Tourismus, und das 
zweite war Recht?)

Handel und Tourismus und Recht.
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